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Vereinbarung zur Einräumung von Bildrechten

Zwischen
Vorname und Name:									
Straße und Hausnummer:								
Postleitzahl, Ort:									
Telefon: 										
E-Mail:											
im Folgenden: Fotograf
und dem
Deutschen Gewerkschaftsbund 
Keithstraße 1
10787 Berlin
im Folgenden: DGB
1. Gegenstand, Verwendungsart, Verwendungszweck
(1) Diese Vereinbarung gilt für das nachstehend näher beschriebene Bildmaterial. 

	


	


	

(2) Der DGB bewirbt und berichtet über seine Tätigkeit und Veranstaltungen in verschiedenen Medien. Hierzu gehören insbesondere Publikationen im Print- und Onlinebereich, auch als Bewegtbild und im Rahmen von Multimediawerken, insbesondere in Form von Broschüren, Katalogen, Flyern, Newslettern, digitalen Datenträgern (wie z. B. USB-Sticks), mobilen Endgeräten, öffentliche Zugänglichmachung im Internet, insbesondere die Verbreitung über Webseiten, Presseveröffentlichungen und PR-Maßnahmen, Veranstaltungen, Präsentationen und Social-Media-Marketing.

(3) Der Fotograf überlässt dem DGB zu dem in Abs. 2 genannten Zweck das vorstehend näher bezeichnete Bildmaterial.
2. Einräumung der Nutzungsrechte
Mit der Übergabe des Bildmaterials räumt der Fotograf dem DGB die umfassenden urheberrechtlichen Nutzungsrechte für die in Ziffer 1. Abs. 2 genannten Zwecke ein. Hierzu gehört insbesondere das Recht, das Bildmaterial zeitlich und räumlich unbegrenzt in Print und Online-Medien sowie Social-Media-Kanälen zu nutzen, sowie das Bildmaterial an Dritte zur Nutzung weiterzugeben und diesen die für die Nutzung erforderlichen Rechte einzuräumen. Im Weiteren ist hiervon das Bearbeitungsrecht, insbesondere das Recht, das Bildmaterial nur in Teilen zu verwenden, zu verkleinern und/oder zu vergrößern, als Collage als Ganzes oder in Teilen zusammen mit anderen Werken zu verarbeiten, als Bewegtbild und/oder in Multimediaproduktionen zu verarbeiten und zu nutzen, umfasst. Schließlich ist hiervon das Recht umfasst, an dem Bildmaterial sämtliche CC-Lizenzen einzuräumen.


3. Garantie Bildrechte und Freistellung

(1) Der Fotograf garantiert über die erforderlichen Urheber- und Nutzungsrechte zu verfügen, die Gegenstand dieser Vereinbarung und für die Nutzung des überlassenen Bildmaterials notwendig sind.

(2) Der Fotograf garantiert, dass im Fall von Personenabbildungen die für die vereinbarten Nutzungszwecke erforderlichen Zustimmungen der abgebildeten Personen vorliegen.




	
Ort, Datum, Unterschrift Fotograf



	
Ort, Datum, Unterschrift Vertreter DGB
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